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4. Motion von Josef Gemperle, Jürg Wiesli, Peter Bühler, David Zimmermann, Ro-

land A. Huber, Peter Dransfeld, Iwan Wüst und Armin Eugster vom 24. Januar 

2018 "Neuregelung betreffend minimaler Anzahl Polizeiposten" (16/MO 14/184) 

 

Beantwortung 

 

Präsident: Die Antwort des Regierungsrates liegt schriftlich vor. Ich eröffne die Diskussion. 

Das Wort haben zuerst die Motionäre. 

 

 

Diskussion 

 

Gemperle, CVP/EVP: Eine Bemerkung vorweg: Wir Motionäre und der Regierungsrat 

beziehungsweise die zuständige Vorsteherin des Departementes für Justiz und Sicher-

heit (DJS), Regierungsrätin Komposch, sind uns bezüglich der Grundzüge einig. Sicher-

heit gehört zu den Grundbedürfnissen der Gesellschaft. Weiter stellt sie auch einen wich-

tigen Standortfaktor dar. Der Bestand und unseres Erachtens auch die regionale Veran-

kerung sowie die Leistungsfähigkeit des kantonalen Polizeikorps sind zentrale Punkte für 

die öffentliche Sicherheit im Kanton Thurgau. Daher ist es grundsätzlich richtig und wich-

tig, dass der Grosse Rat über diese Thematik befinden und entscheiden kann. Viele Ar-

gumente sprechen für die vorliegende Motion. Ich werde mich auf die Erläuterung der 

wichtigsten Punkte beschränken: 1. Kontinuität: Vor wenigen Jahren hat der Grosse Rat 

den Sollbestand des Kantonspolizeikorps erhöht. Erst vor rund einem Jahr konnte der 

neue Sollbestand mit der feierlichen Vereidigung von vier Frauen und elf Männern erst-

mals erreicht werden. Zudem wurde der Personalbestand der regionalen Polizeiposten 

kürzlich auf mindestens drei Polizistinnen oder Polizisten pro Posten erhöht. 2. Siche-

rung der erreichten Qualität: Statistiken zeigen, dass der Kanton Thurgau mit der 

schweizweit minimalsten Polizeidichte die schweizweit beste Sicherheit für die Bevölke-

rung gewährleistet. An dieser Stelle spreche ich dem Polizeikorps und den verantwortli-

chen Personen ein herzliches Kompliment aus. 3. Regionale Verankerung des Polizei-

korps: Die Nähe zur Bevölkerung schafft in effizienter Weise Vertrauen und Sicherheit. 

Der Erfolgsausweis der Polizeiarbeit der letzten Jahre unterstreicht die Wichtigkeit der 

regionalen Verankerung. Dabei warten die Beamtinnen und Beamten nicht einfach auf 

Publikumsverkehr in ihren regionalen Büros, wie es die Gegner der Motion immer wieder 

behaupten. Die "Strichliaktion", die den regionalen Polizeiposten aufgrund einer falschen 

Interpretation der Regionalität aufgebürdet wurde, finde ich erniedrigend für die Polizei-

leute. Sie führte sogar zu falschen Rückschlüssen in den Medien. Regionale Veranke-

rung bedeutet unseres Erachtens Leben und Arbeiten in den entsprechenden Regionen 

und die Teilnahme und Anteilnahme der Polizei an den wichtigen Anlässen der Bevölke-

rung. So wird Bürgernähe geschaffen und so sind Meldungen aus der Bevölkerung auch 



Auszug aus: Protokoll des Grossen Rates Nr. 49 vom 27. Februar 2019 

2 

niederschwellig möglich. Das stellt unserer Meinung nach das Erfolgsfundament der 

heutigen Polizeiarbeit dar. 4. Zuständigkeiten: Es geht um die Frage, inwiefern diese An-

gelegenheit über einen strategischen oder operativen Charakter verfügt. Wir denken, 

dass aufgrund der gemachten Erfahrungen nebst dem Korpsbestand auch die minimale 

Anzahl Polizeiposten festgelegt werden sollte, und zwar im Einvernehmen mit dem Re-

gierungsrat und der Polizeiführung. Die regionale Verankerung der Polizei erachten wir 

aus strategischen Gründen als zentral. Diesen Punkt stufen wir höher ein als den absolu-

ten Bestand des Korps. Wir verstehen nicht, inwiefern der Grosse Rat stundenlang über 

mögliche Standorte des Kunstmuseums, des historischen Museums oder anderen Insti-

tutionen des Kantons Thurgau sowie über viele ähnliche Angelegenheit debattieren 

kann, während es bezüglich der Polizeiposten dann heisst, dass es sich um eine opera-

tive Frage handle und dies deshalb der Departementschefin zu überlassen sei. 5. Zur Art 

und Weise, wie die Postenreduktion aufgegleist wurde und wie sich die Begründung der 

Massnahme mit der Zeit wandelte: In der Botschaft zum Haushaltsgleichgewicht 2020 

(HG 2020) wurde diese Angelegenheit in je einem Beschreibungs- und einem Begrün-

dungssatz als Sparmassnahme definiert. Im Rahmen der Diskussion im Grossen Rat 

wurde der Spareffekt gründlich widerlegt, worauf zu einem späteren Zeitpunkt neue Be-

gründungen vorgeführt wurden. Bezüglich HG 2020 hat Regierungsrat Stark verspro-

chen, dass die Voten der parlamentarischen Debatte in die definitive Entscheidungsfin-

dung einfliessen würden, und zwar auch bei jenen Massnahmen, die eigentlich in der 

Kompetenz des Regierungsrates stünden. Die Meinung des Parlaments sei wichtig. Der 

Regierungsrat hat sein Wort gehalten und sich bei allen Massnahmen an den Meinungs-

äusserungen der Parlamentsmitglieder orientiert. Nur im Fall der Reduktion der Anzahl 

Polizeiposten blieben die vielen Voten gegen die Schliessungen offenbar wirkungslos. 

6. Es geht um gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Noch vor der heuti-

gen Diskussion wurden unumkehrbare Fakten geschaffen. Aus dem Sparauftrag ent-

stand ein Reorganisationsauftrag, der nun über den Köpfen der Polizeimannschaft um-

gesetzt wird. Das bedauern wir zutiefst und wir bitten den Grossen Rat, mit der Erhebli-

cherklärung der vorliegenden Motion dafür zu sorgen, dass solch tiefgreifende Eingriffe 

in die Sicherheitspolitik zukünftig wieder in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen kön-

nen. Fazit: Patrouillenfahrzeuge schaffen weder Vertrauen noch Sicherheit. Nur gutaus-

gebildete, motivierte und bestens ausgerüstete Polizistinnen und Polizisten können für 

Sicherheit sorgen. In den letzten Jahren gewährleistete das Polizeikorps Thurgau die Si-

cherheit der Thurgauer Bevölkerung sehr effizient und erfolgreich. Für diese Arbeit rich-

ten die Motionäre ein grosses Dankeschön an das Thurgauer Polizeikorps. Trotz der sta-

tistisch nachgewiesenen Erfolge und nur ein Jahr nach dem Abschluss der Reorganisa-

tion mit der Aufstockung des Personalbestandes auf mindestens drei Personen pro Pos-

ten, wird nun ein derart tiefer Eingriff verordnet. Das bedauern wir. Vermutlich wird in den 

Voten der weiteren Diskussion erwähnt, dass die Polizeiführung diese interne Reorgani-

sation selbst angestossen hätte. Das entspricht allerdings nicht den Tatsachen. Zuerst 
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ging es nämlich um einen Sparauftrag an den neuen Polizeikommandanten. Erst als klar 

wurde, dass damit gar nicht gespart werden konnte, sprach man von einem Reorganisa-

tionsbedarf. Wäre es nicht wichtiger gewesen, die erkannten Defizite, die kürzlich in ei-

ner Medienmitteilung kommuniziert wurden, direkt anzugehen? Wäre es nicht wichtiger 

gewesen, mit einer erneuten, moderaten Aufstockung des Polizeikorps auf die Bevölke-

rungsentwicklung der letzten zehn Jahre zu reagieren? Regierungsrätin Komposch hat 

mit ihrem vorweggenommenen Entscheid betreffend die Schliessung von elf Polizeipos-

ten Tatsachen geschaffen. Sie begründete ihren Entscheid mit der Aussage, dass die 

Erheblicherklärung der Motion die Schliessung dieser elf Posten verhindert hätte. Dem-

nach rechnete sie zur Zeit ihres Entscheids mit der Erheblicherklärung unserer Motion. 

Es gibt wohl in der Tat keine stichhaltigen Argumente, weshalb nebst dem Korpsbestand 

nicht auch die minimale Anzahl Polizeiposten vom Grossen Rat festgelegt werden sollte, 

in Absprache mit dem Regierungsrat und der Polizeiführung. Wir danken den Mitgliedern 

des Grossen Rates für die Erheblicherklärung der Motion. 

 

Abegglen, SP: Die grosse Mehrheit der SP-Fraktion lehnt die Motion ab. Der Grundauf-

trag der Polizei besteht darin, für unsere Sicherheit zu sorgen und das insbesondere an 

neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, auf den Strassen, in öffentlichen Räumen, an Or-

ten, wo grössere Menschenansammlungen entstehen, aber auch in stillen, ruhigen Ein-

familienhausquartieren, die gerne von zwielichtigen Gestalten heimgesucht werden. Wie 

die Polizei unserem Sicherheitsanspruch trotz ihres begrenzten Personalbestands ge-

recht werden kann, wissen die Fach- und Berufsleute am besten. Darauf dürfen wir ver-

trauen, darauf müssen wir uns verlassen können. Wollen wir uns als einfache Bürgerin-

nen und Bürger des Kantons anmassen, der Polizei zu sagen, wie und vor allem wo sie 

für Recht und Ordnung zu sorgen hat? Frage ich mich nach den Gründen für diese Moti-

on, stechen mir ziemlich schnell eher partikulare Interessen ins Auge. Einerseits werden 

wohl in einzelnen Gemeinden gewisse Mietzinsausfälle befürchtet. Andererseits höre ich 

aber auch, dass nicht alle Mitarbeiter des Polizeikorps Freude haben an so einschnei-

denden Veränderungen. Der Schutz von Leib und Leben jedes und jeder Einzelnen soll-

te jedoch erste Priorität haben. Es ist kein Zufall, dass zwei Zeitungsberichte zu diesem 

Thema mit folgenden Überschriften beginnen: "Das sicherste Haus der Gegend", oder 

"Wenn das Telefon nie klingelt". Beide Gründe sind aber nicht massgebend, wenn es da-

rum geht, die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu schützen. Nicht 

nur das Berufsbild der Polizei hat sich in den Jahren stark verändert, wir sehen das in al-

len Berufen. Wir verwandeln uns in rasender Geschwindigkeit zu einer multimobilen Ge-

sellschaft, die uns in allen Bereichen zu Veränderungen zwingt. Wir sind der Meinung, 

dass die Entscheidung, wie hoch die Anzahl der Polizeiposten sein muss, klar die opera-

tive Ebene betrifft und damit in die Kompetenz des Regierungsrates beziehungsweise 

der Polizei fällt. Wir Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben jedoch dafür zu sorgen, 

dass die Polizei ihren Auftrag für den ganzen Kanton bestmöglich erfüllen kann. Dazu 
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gehören auch eine angemessene Anzahl Korpsmitglieder und deren grösstmögliche Si-

cherheit am Arbeitsplatz. 

 

Meyer, GLP/BDP: In Anbetracht des nachfolgenden Traktandums werde ich mich kurz 

fassen. Stellen Sie sich vor, es gäbe Polizeiposten, zu welchen keiner hingehen würde. 

Sollte sich trotzdem einmal ein Bürger dorthin verirren, müsste er feststellen, dass nicht 

überall, wo "Polizei" draufsteht, auch wirklich "Polizei" drin ist. Was ist da passiert? Die 

Polizisten halten sich dort auf, wo sie gebraucht werden, nämlich draussen auf Streife. 

Was nützt ein unbesetzter Polizeiposten? Die Meinung der Motionäre, dass ein Posten 

im Dorf Sicherheit garantieren könne, ist unseres Erachtens antiquiert. Auch ein biss-

chen Nostalgie mag hier wohl mitspielen. Der Dorfpolizist à la "Polizist Wäckerli", mehr 

oder weniger liebevoll "Landjäger" oder eher despektierlich "Tschugger" beziehungswei-

se "Schmier" genannt, gehört heute endgültig der Vergangenheit an. Unsere Fraktion 

dankt der Kantonspolizei, die in einem Reorganisationsprojekt die aktuellen und künfti-

gen Herausforderungen definiert und bewertet hat. Weiter überprüfte sie ihre Organisati-

on, Aufgaben und Abläufe bezüglich ihrer Wirkung. Auf dieser Basis wurden Optimie-

rungsvorschläge erarbeitet, damit die Kantonspolizei, wenn immer möglich, zur rechten 

Zeit am richtigen Ort sein kann. Die nach wie vor knapp bemessenen personellen Res-

sourcen erfordern einen optimierten und möglichst effizienten Einsatz. Deshalb teilen wir 

die Auffassung des Regierungsrates, dass Polizistinnen und Polizisten grundsätzlich 

draussen arbeiten sollten. Dadurch, dass sie sichtbar und für die Bevölkerung ansprech-

bar sind, vermitteln sie nicht nur ein Gefühl von Sicherheit, sondern bieten diese Sicher-

heit auch verstärkt an. Das Vorgehen des Regierungsrates stellen wir aber in Frage. Die 

Beantwortung der Motion hätte schneller erfolgen sollen. Im Gegensatz zu den Motionä-

ren vertreten wir aber die Ansicht, dass sich der Grosse Rat nicht in operative Belangen 

des Departements und der Sicherheitsorgane einmischen sollte. Die zuständigen Perso-

nen sollen auch künftig frei über allfällige Anpassungen des Postennetzes entscheiden 

können. Die sehr grosse Mehrheit der GLP/BDP-Fraktion wird die Motion nicht erheblich 

erklären. 

 

Brunner, SVP: Die SVP-Fraktion dankt dem Regierungsrat für die Beantwortung der 

Motion. Die Begründung zur Schliessung einiger kleineren Polizeiposten mag ihre Be-

rechtigung haben. Andererseits hinterlässt der Wegzug der Polizei aus den Gemeinden 

eine Lücke bezüglich des Wissens über sogenannt "schwarze Schafe" und radikalisierte 

Personen. Unseres Erachtens unterschätzt das Departement die Wichtigkeit dieses 

Fachwissens für die Ermittlungsarbeit. Es kann nicht durch die den Gemeinden zugeteil-

ten Bezugspersonen eines grossen Postens ersetzt werden. Das Sparpotenzial von Pos-

tenschliessungen ist fraglich. Die rund 30 Polizistinnen und Polizisten, die nun in grosse 

Polizeiposten umplatziert werden, benötigen für ihre Befragungen, Ermittlungen, Bericht-

erstattungen, Einvernahmen oder das Rapportwesen auch Büros, was wiederum zu 
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mehr Mietaufwand führt. Was geschieht mit den langjährigen Mietverträgen der Polizei-

posten, wenn sich die Vermieter auf die Vertragsdauer berufen? Wird der Kanton weiter-

hin für die leerstehenden Büros bezahlen? Gemäss der Auffassung des Regierungsrates 

sollten die Polizistinnen und Polizisten grundsätzlich draussen im Einsatz stehen und 

nicht im Büro auf Kundschaft warten. So seien sie sichtbar und für die Bevölkerung an-

sprechbar. Offensichtlich verkennt der Regierungsrat aber die stets zunehmende Admi-

nistration im Ermittlungs- und Rapportwesen. Staatsanwaltschaft und Gerichte verlangen 

von der Polizei eine hohe Ermittlungsqualität bei Strafverfahren und Strafuntersuchun-

gen. Dabei handelt es sich um grosse administrative Anforderungen, die nicht mit dem 

Laptop im Streifenwagen erledigt werden können. Im Volk zeigen sich Bedenken bezüg-

lich der Annahme, dass mit der Reduktion der Anzahl Polizeiposten von 28 auf 17, res-

pektive der Aussendung von zusätzlichen Polizeipatrouillen, ein höherer Sicherheitsgrad 

erreicht werden kann. Letztlich geht es aber um die Frage, ob die Kantonspolizei zur 

richtigen Zeit mit der richtigen Leistung am richtigen Ort sein kann und mit welchen ope-

rativen Massnahmen und Mitteln die Kantonspolizei ihre Aufgaben umzusetzen weiss. 

Aufgrund der knapp bemessenen personellen Ressourcen hat der Regierungsrat für die 

Strategie und Optimierung der Kantonspolizei eine Reduktion der Polizeiposten von 

28 auf 17 angeordnet. So wird es möglich, die frei werdenden Ressourcen zur Ereignis-

bewältigung einzusetzen und während Interventionszeiten Schwerpunktelemente zu bil-

den. Es besteht kein Anlass, die gesetzlichen Grundlagen und die Gewaltenteilung ab-

zuändern und die Zuständigkeit für die Postenzuteilungen in einem Gesetz neu zu re-

geln. Die SVP-Fraktion empfiehlt dem Grossen Rat, die Motion nicht erheblich zu erklä-

ren.  

 

Zecchinel, FDP: Es gehört nicht zu den Aufgaben des Grossen Rates, sich in operative 

Geschäfte des Regierungsrates einzumischen. Das unterstreicht die FDP-Fraktion mit 

Nachdruck. Wir lehnen die vorliegende Motion in Bausch und Bogen ab und erachten es 

geradezu als bemühend, dass gefordert wird, das Parlament solle die Arbeit der Polizei 

gestalten. Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für unser Leben in Freiheit und Wohl-

stand. Es gibt genügend Argumente, welche die Reduktion der Anzahl Polizeiposten 

rechtfertigen. Früher existierte sogar eine Wohnsitzpflicht. Die Polizisten hatten am sel-

ben Ort zu leben, wo sie auch arbeiteten. Das ist vorbei. Ein Polizeiposten allein schafft 

nämlich keine Sicherheit. Ein Posten, der kaum besetzt ist, nützt der Bevölkerung gar 

nichts. Sobald man dort zwei- bis dreimal vergeblich angerufen hat, unterlässt man wei-

tere Anrufversuche. Der Gang zum Polizeiposten ist selten geworden. Man erwartet die 

Polizei heute direkt vor Ort, also unmittelbar bei den Menschen. Die Aufgaben der Polizei 

haben sich weg von den Posten, hin auf die Strasse verlegt. Die zeitgemässe Polizeiar-

beit findet heute draussen statt, und zwar nicht nur im Falle eines Ereignisses, sondern 

fortwährend zur Sicherheit und Prävention. Die Polizistinnen und Polizisten zeigen sich 

und sind für die Menschen zugänglich. Diese Art von Polizeiarbeit kann schon seit eini-
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ger Zeit auf den Thurgauer Strassen, Plätzen, in der Stadt und auf dem Land beobachtet 

werden. Bei aller Klarheit der Nichterheblicherklärung dieser Motion erachten wir es aber 

auch als wichtig, dass der Zentralisierung Grenzen gesetzt werden. Zur Sozialkompe-

tenz: Es fällt auf, dass Polizistinnen und Polizisten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung 

auf die Menschen eingehen. Das zeigt, dass für die Kantonspolizei Thurgau die Sozial-

kompetenz wichtig ist. Das kommt gut an. 

 

Wüst, EDU: Die EDU-Fraktion dankt dem Regierungsrat für die Beantwortung der Moti-

on. Schon in der Diskussion bezüglich HG2020 haben wir uns gegen die Reduktion 

von 28 auf 17 Polizeiposten gewehrt, und zwar aus folgenden Gründen: 1. Unseres Er-

achtens handelt es sich hierbei nicht um eine Sparmassnahme. Sollten elf Polizeiposten 

geschlossen und die Polizistinnen und Polizisten auf die verbleibenden Posten verteilt 

werden, bedürfte dies Umbauten, neue Gebäude mit entsprechendem Sicherheitsdispo-

sitiv und Vergrösserungen. Somit würden keine Kosten eingespart, vielmehr würden 

neue Kosten verursacht. 2. Es macht absolut keinen Sinn, dass Polizeiposten angesichts 

immer höherer Einwohnerzahlen und angesichts der steigenden Personalzahl - aktuell 

verfügen wir über 384 Polizistinnen und Polizisten - geschlossen werden sollen und eine 

Zentralisierung angestrebt wird. 3. Die vermeintliche monatliche Einsparung von 

1800 Franken pro Posten steht in keinem Verhältnis zum Wegfall des Services Public für 

die Bevölkerung. Die Polizei vor Ort stillt nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, vie-

le Bürgerinnen und Bürger schätzen es auch, wenn sie mit ihren Fragen, Beobachtun-

gen, Vermisstmeldungen, Fundsachen und Problemen in den direkten Kontakt mit dem 

Freund und Helfer treten können. Man denke hierbei vor allem auch an ältere Einwohne-

rinnen und Einwohner. 4. In der Polizeischule erfahren die Aspirantinnen und Aspiranten, 

dass rund zwei Drittel ihres Berufes aus Schreibarbeit besteht. Diese Tätigkeiten werden 

sie wohl auch künftig nicht mobil oder im Stehen erledigen müssen. 5. Wir wehren uns 

grundsätzlich dagegen, wenn unter dem Mantel eines Gesamtpaketes vermeintlicher 

Kosteneinsparungen strategische Veränderungsmassnahmen vorgenommen werden 

sollen. Man will sich innerhalb der Kantonspolizei von der stationären hin zu einer mobi-

len Polizei bewegen. Diesbezüglich vermissen wir die offene und ehrliche Deklaration. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung unsere Ansicht teilt. Der 

Regierungsrat hat die Strategie der Polizeiarbeit im Thurgau neu überdacht. Das ver-

suchte er uns mit HG2020 zu erklären. Da dieser Versuch scheiterte und die vorliegende 

Motion eingereicht wurde, beschloss der Regierungsrat vorschnell die Schliessung von 

elf Polizeiposten, um so den Grossen Rat gezielt zu umgehen. Mittels einer dreimonati-

gen Probeschliessung einiger Posten im Rahmen einer Versuchsphase wurden neue 

Argumente für die Reduktion der Anzahl Polizeiposten gesucht. Alle Fragen, die den 

Bürgern zur Versuchsphase gestellt wurden, sollten der neuen Strategie dienen. Was 

haben die Befragungen der Bevölkerung vor der Versuchsphase ergeben? Unseres Er-

achtens existieren durchaus Gründe, die für die Schliessung eines oder mehrerer Poli-
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zeiposten sprechen. Die Situation bedingt aber eine detaillierte Analyse der heutigen Si-

tuation und des Sparpotenzials abzüglich der Investitions- und Umzugskosten. Mit die-

sen Informationen könnte der Grosse Rat die minimale Anzahl Polizeiposten besprechen 

und allenfalls neu festsetzen. Da wir uns gegen die Willkür des Regierungsrates aus-

sprechen, wird die einstimmige EDU-Fraktion diese Motion erheblich erklären. 

 

Wolfer, CVP/EVP: Ich spreche für die Mehrheit der CVP/EVP-Fraktion, welche die vor-

liegende Motion nicht erheblich erklären wird. Der Grosse Rat hat heute die Frage zu 

beantworten, welche Behörde im Kanton Thurgau die minimale Anzahl Polizeiposten im 

Kantonsgebiet festsetzen soll. Unsere Kantonsverfassung hält fest, dass der Grosse Rat 

in Form des Gesetzes alle grundlegenden und wichtigen Rechtsätze erlässt, während 

der Regierungsrat unter anderem die Verwaltung leitet und im Rahmen des Gesetzes für 

eine wirksame und wirtschaftliche Organisation zu sorgen hat. Mit der Festlegung des 

Korpsbestandes setzt der Grosse Rat zu Recht fest, wie gross die Thurgauer Polizei ins-

gesamt sein soll. Die Polizei bedeutet letztlich staatliche Macht gegenüber der Bürgerin 

und dem Bürger. Auch wenn dies in unseren schweizerischen Verhältnissen selbstver-

ständlich klingen mag, handelt es sich um eine ganz wichtige Errungenschaft unseres 

modernen, demokratischen Staates, dass die Volksvertretung, also der Grosse Rat, be-

stimmen kann, mit wieviel staatlicher Macht der Regierungsrat ausgestattet sein soll. In 

anderen Ländern wird noch heute um dieses elementare Recht des Volkes gekämpft. 

Eine ganz andere, für mich klar weniger zentrale Frage ist jene nach der Anzahl Polizei-

posten im Kantonsgebiet. Wo die Polizei in welchem Umfang stationiert sein soll, ist eine 

Vollzugssache. Unser Polizeigesetz regelt, dass die Polizei für die Gestaltung der Orga-

nisation, die Schwergewichtsbildung und die Taktik zuständig ist. Zusammen mit dem 

Regierungsrat verfügt die Polizei über den Auftrag, die polizeilichen Aufgaben wirksam 

und effizient zu erfüllen und die entsprechenden Massnahmen zu treffen. Dafür benötigt 

sie einen gewissen Spielraum. Durch die Mitwirkung des Parlaments, wie sie von den 

Motionären gefordert wird, droht die polizeiliche Aufgabenerfüllung "verpolitisiert" zu 

werden. Regionale und lokale Interessen dürften über den kantonalen polizeilichen Auf-

trag gestellt werden und Gewohnheiten erhielten bei der Entscheidungsfindung ein  

massgebliches Gewicht. Zudem scheint der geforderte Entscheid des Grossen Rates, 

der in Absprache beziehungsweise im Einvernehmen mit dem Regierungsrat und der 

Polizeiführung erfolgen soll, wenig praktikabel. Die Festlegung der Anzahl und des Stan-

dortes der Polizeiposten lässt sich beispielsweise nicht vergleichen mit jener der Zivil-

stands- oder Grundbuchämtern. Diesbezüglich legt der Grosse Rat nämlich auch die 

Amtsgebiete fest und schafft somit grundlegende organisatorische Rahmenbedingungen 

und Kompetenzbereiche für einzelne Verwaltungszweige. Auch der Service Public ist 

bezüglich der Polizeiposten nicht von solch grosser Bedeutung, dass er einen politischen 

Entscheid des Grossen Rates erfordert, ganz im Gegensatz beispielsweise zum Ent-

scheid bezüglich des Standorts des Kunstmuseums. Das Wichtigste für die Bewohnerin-
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nen und Bewohner sind eine lückenlose Erreichbarkeit der Kantonspolizei in Notfällen 

und die Möglichkeit eines raschen polizeilichen Aufgebots. Diesen Bedürfnissen wird be-

reits heute ausserhalb der Postenöffnungszeiten mit Telefondiensten und Rufsäulen 

über die Einsatzzentrale Rechnung getragen. Die CVP/EVP-Fraktion begrüsst die heuti-

ge dezentrale Struktur der Kantonspolizei. Ein genereller und flächendeckender Rückzug 

aus den Regionen würde sicherlich den falschen Weg darstellen und wird mit der Nicht-

erheblicherklärung der Motion ausdrücklich nicht verlangt. Das Sicherheitsbedürfnis der 

Einwohnerinnen und Einwohner zu erfüllen, ist weiterhin eine enorm wichtige Aufgabe 

der polizeilichen Tätigkeit. Nachvollziehbar legt der Regierungsrat in der Beantwortung 

der Motion dar, dass in der heutigen Zeit moderne Einsatzmittel, Dienstleistungen sowie 

zentral gelegene Anlaufstellen gefragt, effektiv und effizient sind. In unserer Fraktion 

wurde kritisch angemerkt, dass der Regierungsrat mit seinem Entscheid zur Postenre-

duktion die Behandlung der vorliegenden Motion nicht abgewartet hatte. Es wäre aber 

verfehlt, diese Motion nur aus Machtkampfgelüsten gegen die Exekutive erheblich zu er-

klären. Der Vollzug der polizeilichen Aufgaben, und nur darum geht es heute, stellt typi-

scherweise eine Exekutivaufgabe dar. Das soll auch künftig so bleiben. 

 

Theler, GP: Selbstverständlich war es ein Fehler des Regierungsrates, uns die Schlies-

sung der Polizeiposten im Rahmen von HG2020 als Sparübung zu präsentieren, und es 

war auch ein Fehler, uns nicht gleichzeitig aufzuzeigen, dass die Postenschliessungen in 

keiner Weise einem Abbau der Sicherheit gleichkommen, im Gegenteil. In der Zwischen-

zeit hatten wir aber alle genügend Zeit, uns zu informieren. Wir sind aufgeklärt worden 

und es ist nicht nötig, sozusagen aus Trotz, eine Motion einzureichen, die uns als Parla-

ment viel zu sehr ins operative Geschäft einbinden würde. Ich bin mir wirklich sicher, 

dass die Führung der Kantonspolizei besser weiss als wir, ob diese kleinen Posten noch 

Sinn machen. Heute wissen wir alle, dass dies seriös abgeklärt wurde und das Fazit lau-

tet: Nein. Die Schliessung der nicht benötigten und schwach bis kaum frequentierten 

Posten ermöglicht einen effizienteren Einsatz der personellen Ressourcen, wie wir be-

reits gehört haben. Zu Kantonsrat Gemperle: Wenn es wirklich um Sicherheit geht, ist es 

meistens entscheidend, dass die Polizei auf einen Anruf hin schnellstmöglich vor Ort 

sein kann. Die Postenverteilung ist hierfür und auch für die präventive Arbeit nicht ent-

scheidend. Den Vorwurf der Willkür seitens der EDU-Fraktion verstehe ich auch nicht. 

Wenn man sich die Voten der Departementschefin anlässlich der Behandlung des Be-

richts HG2020, die Beantwortung einer Frage zur Polizei im Rahmen der Budgetdebatte 

sowie das Votum im Rahmen der Diskussion der Interpellation "Jihadistische Bedrohung 

im Thurgau" von Kantonsrat Schmid noch einmal zu Gemüte führt, kann man schlussfol-

gern, dass wir uns dieses Jahr im Parlament noch ausführlich mit LYNX, dem Reorgani-

sationsprojekt der Kantonspolizei befassen werden. Bereits während der Debatte um 

HG2020 ging die Regierungsrätin genauer auf das im Jahr 2017 initiierte Projekt LYNX 

ein. Ich zitiere Regierungsrätin Komposch anlässlich der Budgetsitzung: "Ich darf heute 
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(…) in Aussicht stellen, dass im Polizeibericht 2019, den wir dem Grossen Rat hoffentlich 

im Frühjahr 2019 vorlegen werden, die effektiven Auswirkungen offensichtlich werden. 

Darin werden alle Massnahmen der Reorganisation der Kantonspolizei abgebildet sein." 

Drei Monate zuvor sagte sie anlässlich der Interpellation Schmid: "Es wurde erwähnt, 

dass der Regierungsrat entsprechende Ressourcen bereitstellen soll (…). Ich möchte 

erwähnen, dass der Grosse Rat die Anzahl der Mitglieder des Polizeikorps definiert. 

Wenn es so weit ist, hoffe ich auf die Unterstützung meines Antrages." Wir werden also 

bald Gelegenheit haben, uns vertieft mit der Neuorganisation der Kantonspolizei und de-

ren Konsequenzen auseinanderzusetzen und damit letztlich auch mit einem Antrag zur 

Aufstockung des Polizeikorps. Ich denke, es hätte mehr Sinn gemacht, diese Diskussion 

über die Aufgaben und Ressourcen der Kantonspolizei dann zu führen, wenn alle Grund-

lagen vorliegen. Die grösstmögliche Mehrheit der GP-Fraktion wird die Motion nicht er-

heblich erklären. 

 

Schmid, SVP: Handelt es sich bei der Festlegung der Anzahl Polizeiposten wirklich um 

eine Angelegenheit des Grossen Rates? Wäre das stufengerecht? Ich erinnere an den 

Grundsatz der Gewaltenteilung. Strategische Fragen gehören zu den Kompetenzen des 

Grossen Rates. Operative Angelegenheiten unterliegen nicht seiner Kompetenz. Sie 

werden durch den Regierungsrat und die Verwaltung geregelt. Im Gesetz muss der Auf-

trag der Polizei festgehalten sein. Dort steht, was die Polizei genau zu leisten hat, näm-

lich die Gewährleistung unserer Sicherheit. Wie dieser Auftrag erfüllt wird, muss nicht auf 

der Gesetzesebene geklärt werden. Die Frage nach der Anzahl Polizeiposten gehört in 

diesen "Wie-Bereich". Darüber haben das Departement und der Kommandant zu befin-

den. Sie verstehen von der operativen Polizeiarbeit mehr als wir Parlamentarierinnen 

und Parlamentarier. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich bin davon über-

zeugt, dass die Experten über mehr Fachwissen verfügen. Kantonsrat Gemperle er-

wähnte die Bürgernähe der Polizei. Meines Erachtens hängt die Bürgernähe nicht von 

der Anzahl Polizeiposten ab. Insbesondere nützen die Posten nichts, wenn sie nicht ge-

öffnet sind und sich die Ansprechpersonen ausser Haus befinden. Die Polizistinnen und 

Polizisten praktizieren die Bürgernähe jeden Tag auf eine ausgezeichnete Art und Wei-

se. Sie arbeiten in direktem Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Der Regierungs-

rat und das Departement haben dafür zu sorgen, dass die knappen Ressourcen der Po-

lizei optimal eingesetzt werden. Würde das Parlament mit einer Bestimmung über die 

Anzahl Posten in diese Prozesse eingreifen, könnte das kontraproduktive Nachwirkun-

gen mit sich bringen. Wir sollten dem Regierungsrat als ausführende Gewalt den nötigen 

Spielraum zugestehen. Daher bitte ich den Grossen Rat, die Motion nicht erheblich zu 

erklären. 

 

Wiesli, SVP: Eigentlich war ich so verblüfft über das voreilige Vorgehen des Regierungs-

rates bezüglich der Polizeiposten, dass ich nichts sagen wollte, ganz im Sinn und Geist 
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des nachfolgenden Traktandums zur Redezeitbeschränkung. Nun muss ich mich aber 

trotzdem dazu äussern. Mit einem Trick - im Eishockey würde man von einem "Buben-

trickli" sprechen - hat der Regierungsrat den Vorstoss, also das Tor, umfahren und den 

Puck versenkt, während die Motionäre auf einen Pass warteten, um über die Motion zu 

sprechen und eventuell mitentscheiden zu können. Ganz nach der Manier einiger heuti-

ger Staatsmänner wurden einfach Tatsachen geschaffen, die sich nicht mehr ändern 

lassen. Eine weitere Tatsache ist auch, dass wir im Jahr 2018 mit einem Polizeibeamten 

auf 710 Einwohner die letzte Position aller Kantone besetzen. Im Tessin gibt es pro 

332 Einwohner und im gesamtschweizerischen Durchschnitt pro 455 Einwohner einen 

Polizisten. Um auf diesen Durschnitt zu kommen, bräuchten wir zu unseren 384 Beam-

tinnen und Beamten noch 215 zusätzliche Polizeistellen. Unsere Polizistinnen und Poli-

zisten müssen also mit zwei Drittel der üblichen Personalressourcen dieselbe Arbeit 

stemmen. Demnach sind sie an der Leistungs- und oft auch an der Leidensgrenze ange-

langt. Im Vorfeld der heutigen Sitzung habe ich nämlich mit vielen Polizistinnen und Poli-

zisten gesprochen. Sie haben mich dazu aufgefordert, ihre Situation laut und deutlich zu 

platzieren. Sie alle arbeiten gerne, aber sie befinden sich an einer Grenze, die auch an 

ihrer Gesundheit nagt. Ich weiss nicht, weshalb dieser Aspekt andernorts nicht wahrge-

nommen werden will. Vielleicht leben wir im Kanton Thurgau im Land der Seligen, also in 

einem Kanton, in welchem fast nur ehrliche und friedliebende Menschen wohnen und 

welcher nur von noch friedlicheren Nachbarstaaten umgeben ist. Aber dem ist leider 

nicht so, und zwar je länger je weniger. Als Grenzkanton haben wir es immer mehr mit 

Kriminaltourismus und illegaler Migration zu tun. Bald werden vermehrt auch noch reni-

tente Asylbewerber hinzukommen, die abgeschoben werden sollen und untertauchen 

möchten. Von der latenten Terrorismusgefahr wollen wir gar nicht erst sprechen. Meines 

Erachtens steht fest, dass wir nicht darum herumkommen werden, künftig mehr Polizei-

beamte zu beschäftigen, um die grundlegenden Sicherheitsaspekte auch in Zukunft ab-

decken zu können. Die momentane Zahl wird sogar noch sinken, weil die Vereidigung 

des aktuellen Jahrgangs erst in zwei Jahren stattfinden wird. Mit der Schliessung regio-

naler Posten wird das Problem des niedrigen Personalbestandes vorübergehend gelöst, 

da mehr Polizistinnen und Polizisten patrouillieren können. Dafür wird ein neues Problem 

geschaffen. Über die Polizeipostendichte mag ich nicht mehr sprechen. Der Versuch, 

das tote Pferd "Polizeiposten" wiederzubeleben, bringt nichts. Der Regierungsrat hat es 

nämlich bereits beerdigt. Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens die geplanten Einsparun-

gen von 240'000 Franken durch den Wegfall von Mietzinsen realisiert werden können. 

Falls es in den bestehenden Räumlichkeiten zu wenig Platz haben sollte, könnten die 

Polizisten ja künftig im Homeoffice arbeiten. Stopp - das geht nicht, denn so gäbe es ja 

bereits wieder neue Aussenposten. 

 

Tobler, SVP: Der Regierungsrat möchte nicht, dass der Grosse Rat sich in operative 

Geschäfte einmischt. Dafür habe ich grundsätzlich Verständnis. Trotzdem hege ich Be-
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denken bezüglich der geplanten beziehungsweise bereits beschlossenen Postenredukti-

on. Ich bin davon überzeugt, dass sich dies langfristig nachteilig auf die betroffenen Ge-

meinden und das Image der Polizei auswirken wird. Was der Regierungsrat an der Post 

kritisiert und aktiv bekämpft, beschliesst er nun im eigenen Hoheitsgebiet für seine Poli-

zeiposten. So zieht sich die Polizei vom Land und aus den weniger dicht besiedelten 

Gebieten zurück. Die Reorganisatoren sprechen von einem Mehrwert für die Bevölke-

rung. Es stellt sich die Frage, welche Bevölkerung denn damit gemeint ist. Offenbar gibt 

es für den Regierungsrat verschiedene Bevölkerungsklassen im Kanton. Nur bezüglich 

der Steuern erweisen sich dann alle Einwohnerinnen und Einwohner wieder als gleich. 

Einen Mehrwert erkenne ich nicht. Zudem weisen die Reorganisatoren auf eine Effi-

zienzsteigerung hin. Zusammenlegungen generieren aber nicht per se Effizienzsteige-

rungen, wie es in der Diskussion bereits mehrfach erwähnt wurde. Wenn dem so wäre, 

könnte im Oberthurgau tatsächlich fusioniert werden. Amriswil, Arbon und Romanshorn 

liegen nämlich jeweils genau so nahe bei Egnach, wie Egnach bei diesen drei Zentren. 

Nur weil die Gemeinden eine fixe Ansprechperson erhalten sollen, glaube ich noch lange 

nicht, dass der Bezug zur Bevölkerung gewährleistet sein wird. Genau vor einer Woche, 

also am 20. Februar, erreichte mich die E-Mail eines Mitbürgers, welche ich an dieser 

Stelle zitiere: "Guten Tag Herr Tobler. In den Medien wurde berichtet, dass es niemand 

bemerkt hätte. Es wurde sehr wohl bemerkt, dass der Polizeiposten zu ist. Leider! Ich 

musste extra nach Romanshorn. Dort sagte man mir, man würde sich bei mir melden, 

wenn man Zeit hätte. Das ist nun über drei Wochen her. Habe heute angerufen um 

nachzufragen. Wieder sagte man mir, man müsse der Sache nachgehen und herausfin-

den, welcher Polizist die Unterlagen erhalten habe. Bitte kämpfen Sie weiter für den Er-

halt unseres Polizeipostens. Freundliche Grüsse". Es wurde ganz offensichtlich noch 

nicht alles zum Guten geregelt. Ich bin natürlich dankbar, wenn sich das Departement 

und das Kommando für ein gutes Polizeiwesen in unserem Kanton einsetzen, damit die 

Sicherheit unserer Bevölkerung gewährleistet werden kann. 

 

Vonlanthen, SVP: Auch ich habe die vorliegende Motion mitunterzeichnet, und zwar aus 

Überzeugung, genau wie die Minderheit der SVP-Fraktion. Vor allem stosse ich mich da-

ran, dass unseren Gemeinden mehr und mehr Institutionen und Dienste entzogen wer-

den, die das Leben und Treiben, die Standortqualität und die Standortvorteile einer Ge-

meinde ausmachen. Heute fehlen vielerorts die Schule, die Post, die Bank, oftmals sogar 

der Bankautomat, der Arzt, die Beiz oder eben auch die Polizei. Sicherheit stellt ein 

Grundbedürfnis jedes Ortes dar. Darüber sollten wir nicht leichtfertig hinwegsehen. Die 

Argumente sind fast immer dieselben: gesellschaftliche Entwicklung, Effizienzsteigerung, 

Sparpotenzial. Wenn wir diese Überlegungen etwas weiterspinnen, kann man sich auch 

fragen, ob denn fünf Polizeiposten für den Kanton Thurgau nicht genügen würden, näm-

lich ein Posten pro Bezirk. Diese Posten sollten am besten zentral gelegen sein, also in 

Egnach für den Bezirk Arbon, in Bürglen für den Bezirk Weinfelden oder in Nussbaumen 
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für den Bezirk Frauenfeld. Jedenfalls überzeugt mich die Beantwortung des Regierungs-

rates nicht. Noch weniger überzeugt mich das Vorgehen. Wir reichten unsere Motion am 

24. Januar 2018 ein. Am 26. Oktober 2018 berichtete das DJS von der Neuregelung des 

Postennetzes der Kantonspolizei Thurgau. Am 4. Dezember 2018, also sechs Wochen 

nach der beschlossenen Neuregelung, beantwortete der Regierungsrat die Motion. Die-

ses Vorgehen ist nun wirklich erstaunlich beziehungsweise eines Parlamentes unwürdig. 

Ich gehöre diesem "Verein" nun schon etliche Jahre an. Eine solche Geringachtung des 

Parlaments habe ich, nach meinem Erinnerungsvermögen zu urteilen, noch kaum einmal 

erlebt. Ich kann mir auch nicht recht vorstellen, dass ein anderes Departement ähnlich 

eigenmächtig vorgehen würde. Die am 24. Januar 2018 eingereichte Motion hätte auch 

in drei oder vier Monaten beantwortet werden können, wenn die parlamentarische Dis-

kussion in nützlicher Frist als dringend erachtet worden wäre. Diese Zeitspanne hätte für 

eine schmale Antwort von drei Seiten doch reichen müssen. Was wir jetzt erleben, ist po-

litisch einfach nicht die feine Art. Der respektvolle Umgang zwischen Regierungsrat und 

Parlament stellt ein zu wertvolles Gut dar. An die geschätzte Polizeidirektorin: Es kann 

auch nicht im Interesse der Polizei liegen, dass dieses Respektverhältnis Schaden 

nimmt. "Geschätzt" ist übrigens durchaus wörtlich gemeint. 

 

Bühler, CVP/EVP: Ich komme gleich zur Sache: Die Sicherheit im Kanton Thurgau und 

die Sicherheit der Bevölkerung sind ein Gut, das nicht hoch genug gewichtet werden 

kann. Diesbezüglich stimmen wir Motionäre dem Regierungsrat zu. Sicherheit gehört mit 

Bestimmtheit zu den wichtigsten Grundbedürfnissen der Gesellschaft. Was uns der Re-

gierungsrat aber bezüglich der Polizeiposten von Beginn weg, beispielsweise in den Dis-

kussionen rund um HG2020, vorsetzte, ist absolut unbefriedigend. Ich bin noch nicht so 

lange Mitglied des Parlaments, als dass ich sagen könnte, ich hätte schon alles erlebt. 

Meines Erachtens handelt es sich hierbei aber um eine schwache und enttäuschende 

Leistung des Regierungsrates. Alles, was ich als Parlamentsvertreter nicht mag, kommt 

vor: Fait accompli, Verharmlosung der Bedeutung von Polizeiposten für die Gemeinden 

oder Zahlenspielereien, die so plötzlich verschwinden, wie sie aufgetaucht waren. Hinzu 

kommen Aussagen wie jene, dass sich die Bevölkerung der anderen 57 Gemeinden, die 

bis anhin über keinen Polizeiposten verfügten, auch nicht unsicher gefühlt hätte deswe-

gen. Ich glaube nicht, dass dies dem gewünschten Umgang zwischen Exekutive und Le-

gislative entspricht. Ich zitiere aus dem Abschlussvotum von Regierungsrat Schönholzer 

zu meiner Interpellation "Poststellennetz im Thurgau - wie kann ein Kahlschlag verhin-

dert werden?" vom 14. Februar 2018: "Ich sage es klar und deutlich: Es ist nicht oppor-

tun, noch schnell, schnell ein paar Poststellen zu schliessen, währenddem auf nationaler 

Ebene schon Entscheide gefällt wurden und eine durch Bundesrätin Leuthard eingesetz-

te Arbeitsgruppe aktiv nach Lösungen sucht." Heute wird uns genau dasselbe präsen-

tiert. Weiter liess Regierungsrat Schönholzer damals verlauten, dass der Regierungsrat 

bei den zwölf anstehenden Gemeindegesprächen zur Überprüfung der Poststellen 
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grösste Zurückhaltung von der Post erwarte. Etwas später in seinem Votum riet Regie-

rungsrat Schönholzer den Gemeinden, harte Verhandlungen zu führen und für ihre Ge-

meinden und die Regionen optimale Lösungen zu verlangen. Was geschah nun im aktu-

ellen Fall? Wurde bei den Schliessungen der Polizeiposten Zurückhaltung, Sensibilität 

und Fingerspitzengefühl gezeigt? Ich glaube nicht. Teilweise wurden die Posten innert 

vier bis sechs Wochen nach der Ankündigung geschlossen. Wenn elf von 28 Polizeipos-

ten geschlossen werden, handelt es sich dabei immerhin um fast 40%. Der Hinterthur-

gau verliert vier von sieben Polizeiposten. An diejenigen, die dazu aufforderten, kein 

Drama um die Schliessungen zu veranstalten: Es geht nicht um Nostalgie à la "Polizist 

Wäckerli". Die regionalen Polizeiposten stellen kein Relikt aus der Vergangenheit dar, 

die grundlos aufrechterhalten werden müssen. Vielmehr geht es um Vertrauen und um 

die Wahrnehmung der Polizei in den Gemeinden. Jetzt sind noch Gemeinden wie Duss-

nang, Tobel oder Eschenz betroffen. In der nächsten Runde könnten aber auch Ge-

meinden wie Aadorf, Sulgen oder Müllheim an der Reihe sein. Wie sollen sich die Rand-

regionen organisieren, wenn es irgendwann nur noch einen Posten oder vielleicht zwei 

Polizeizentren im ganzen Kanton geben wird? Vertrauen sieht meines Erachtens anders 

aus. Ich wünsche mir, dass sich die Mitglieder des Grossen Rates ein solches Vorgehen 

nicht bieten lassen. Wir wollen einvernehmlich über die Polizeistellen diskutieren können. 

Es handelt sich bei dieser Angelegenheit nicht nur um eine operative Frage, sondern 

auch um ein politisches Problem. Wir sind dazu da, solche Probleme anzugehen. Bevor 

ich jetzt aber definitiv in eine veritable Wutrede à la Giovanni Trapattoni verfalle, höre ich 

besser auf. Ich bitte den Grossen Rat, die Motion erheblich zu erklären. Nun ist die Fla-

sche leer, "ich habe fertig".  

 

Huber, GLP/BDP: Zuerst richte ich meinen Dank an die anwesenden Vertreter der Poli-

zei, welche der heutigen Ratsdiskussion folgen. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für 

Recht, Ordnung und Sicherheit in unserem Kanton einsetzen, notfalls mit ihrem Leben. 

Ich bitte Sie, diesen Dank an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten. Obwohl un-

sere Motion eingereicht war, hat die Departementschefin mit der hauruckartigen Reduk-

tion der Anzahl Polizeiposten bereits Tatsachen geschaffen. Das Eingeständnis von Re-

gierungsrätin Komposch, das der Beantwortung entnommen werden kann, zeigt, dass 

unser Motionsanliegen offenbar eine klare Berechtigung hatte und hat. Ich erwarte von 

ihr den detaillierten Nachweis darüber, inwieweit es die durch Postenschliessungen frei 

gewordenen Ressourcen der Kantonspolizei tatsächlich ermöglichen, in den Städten und 

Gemeinden vermehrt Patrouillen einzusetzen. Unser Kanton befindet sich bezüglich der 

Polizeidichte nach wie vor am Schluss des schweizweiten Rankings. Diese Misere ge-

steht der Regierungsrat ein. Ist Sparen bei der Polizei demnach wirklich angebracht? 

Nein. Vielmehr wäre es sinnvoller gewesen, das Polizeikorps schon viel früher aufzusto-

cken und den Sollbestand schon vor einigen Jahren höher anzusetzen. So hätten die 

Polizeiposten belassen werden müssen und das Argument, dass oft niemand auf den 
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Posten anzutreffen sei, würde nun jeglicher Grundlage entbehren. An die zuständige 

Regierungsrätin richte ich eine weitere konkrete Aufforderung: Meines Wissens wird die 

Zeit vom Eingang einer Meldung bei der Einsatzzentrale bis zum Eintreffen der ausge-

rückten Polizeipatrouille am Einsatzort im Rapport vermerkt, genauso wie die von der 

Patrouille zurückgelegte Distanz. Diese Daten sind künftig bitte im jährlichen Geschäfts-

bericht auszuweisen. Die erhobenen Daten sollen der betreffenden Subkommission der 

Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) zugänglich gemacht werden. Ebenso 

erwartet die GFK den Nachweis bezüglich der Mietkosteneinsparungen. Ich gehe davon 

aus, dass schon in wenigen Jahren zweifelsfrei belegt werden kann, ob Schliessungen 

von Polizeiposten tatsächlich zu Kosteneinsparungen führen oder ob die Sparbemühun-

gen durch höhere Wegkosten und grösseren Zeitaufwand für die Polizeibeamten die 

Mehrkosten für die bestehenden Mietobjekte zunichtemachen. Ich verzichte darauf, wei-

tere Pro-Argumente, welche bereits in diese Diskussion eingeflossen sind, zu wiederho-

len oder gegnerische Erläuterungen zu widerlegen. Die erfolgte Schliessung von elf Poli-

zeiposten kann sowieso nicht mehr rückgängig gemacht werden. Weitere Postenschlies-

sungen müssen aber verhindert werden können, und zwar durch die Möglichkeit des 

Grossen Rates zur Einsprache. Dazu ist eine entsprechende gesetzliche Grundlage nö-

tig. Genau dafür stehen wir Motionäre ein. Ich bitte den Grossen Rat, die Motion erheb-

lich zu erklären.  

 

Dransfeld, GP: Wie es scheint, könnte ich heute auch für die EDU-Fraktion sprechen. In 

jüngster Zeit hatte ich nicht nur Freude an der Polizei. Es gab da ein kleines Missver-

ständnis bezüglich innerorts und ausserorts. Nun darf ich dem Staat Thurgau einen Teil 

des Geldes zurückgeben, das er mir für die Arbeit in diesem Rat bezahlt. Auch wenn 

meine Freude über diese Begegnung begrenzt war, erlebte ich die Vertreter unserer Po-

lizei einmal mehr als sachlich, anständig und vernünftig, ohne jede Spur von Überheb-

lichkeit, Belehrung oder gar Willkür. So wünscht man sich Polizisten. Sie sollen Regeln 

durchsetzen, Sicherheit vermitteln und nicht zuletzt die Schwächeren unseres Gemein-

wesens schützen. Es ist ein hohes Gut, solche Polizistinnen und Polizisten zu haben, die 

man als fair und menschlich wahrnimmt. Dafür sei allen verantwortlichen Personen Dank 

und Anerkennung ausgesprochen. Dank und Anerkennung für die Beantwortung unserer 

Motion auszusprechen, fällt mir hingegen etwas schwerer. Dass der Regierungsrat kraft 

seiner Kompetenz die Polizeiposten in eiliger Not genau dann reduziert, wenn das Par-

lament darüber diskutieren will, lese ich nicht als Zeichen einer demokratischen Gesin-

nung. Aus diesem Vorgehen lässt sich zumindest herausspüren, dass sich Polizisten, 

Gemeindevertreter und Kantonsräte nicht in Dinge einmischen sollen, die sie nicht ver-

stehen. Das erachte ich als schade für das Anliegen der Polizei, die in einer Demokratie 

nicht die Obrigkeit, sondern die Gemeinschaft zu stärken hat. Die Thurgauer Kantonspo-

lizei sollte eine Polizei des Thurgauer Volkes sein, nicht eine Polizei des Thurgauer Re-

gierungsrates. Folgt man dieser Auffassung, dürfte der Mitsprache des Parlaments nur 
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wenig im Wege stehen. Dass die Schliessungen etwas übereilt waren, mag man auch 

daran erkennen, dass einer der geschlossenen Posten seit vier Wochen wieder offen ist. 

Wie auch immer: Die Entscheidung, welche Posten es genau braucht, soll nicht Sache 

unseres Parlaments sein. Wir sollten aber alles daran setzen, die Distanz zwischen uns 

Volksvertretern und dem Volk, das uns gewählt hat, zu verringern. Wir sollten auch alles 

daran setzen, die Distanz zwischen der Polizei und dem Volk, das von ihr Schutz und Si-

cherheit erwartet, zu verringern. Diesbezüglich leistet die physische Nähe ohne Zweifel 

einen wertvollen Beitrag, den Auto und Elektronik nicht ganz ersetzen können. Erklären 

wir die vorliegende Motion erheblich, stellen wir weder die Polizei auf den Kopf, noch mi-

schen wir uns in Detailfragen ein. Wir definieren lediglich ein Mitspracherecht, gewisser-

massen ein Vetorecht, und damit ein Minimum an Einfluss, indirekt auch der Bevölke-

rung und der Basis der Polizei. Präsentiert uns der Regierungsrat nach der Erheblicher-

klärung der Motion überzeugende Vorschläge bezüglich der Anzahl Polizeiposten, wird 

er dafür ohne jeden Zweifel den verdienten Rückhalt des Parlaments erhalten. Im Na-

men der kleinstmöglichen Minderheit der GP-Fraktion bitte ich den Grossen Rat, die Mo-

tion entschlossen erheblich zu erklären. Soviel Respekt sind wir den Polizisten an der 

Basis, den Gemeindevertretern in den Dörfern und nicht zuletzt der Bevölkerung schul-

dig. 

 

Regierungsrätin Komposch: Ich bedanke mich für die interessante, kontroverse und 

teilweise herausfordernde Diskussion. Ich stelle fest, dass die Polizei auf Interesse 

stösst, was ich als positiven Aspekt werte. Die Motionäre beantragen eine gesetzliche 

Regelung, wonach dem Grossen Rat die Kompetenz betreffend die Festlegung einer mi-

nimalen Anzahl Polizeiposten zugesprochen werden soll. Im Zuge der Reduktion von Po-

lizeiposten befürchten sie den Abbau von Sicherheit und den Verlust der Verankerung 

und der Nähe der Polizei zur Bevölkerung. Diese Befürchtungen haben wir ernst ge-

nommen und auch erwartet. Deshalb trafen wir vertiefte Analysen und Abklärungen, wo-

bei es sich nicht um "Strichliaktionen" handelte. Wir wollten den Entscheid betreffend die 

Schliessungen von Polizeiposten mit realen Fakten untermauern können. Von Beginn 

weg war uns das Gespräch mit den betroffenen Gemeindepräsidentinnen und Gemein-

depräsidenten ein grosses Anliegen, um einerseits die Beweggründe für die Schliessun-

gen und andererseits die geplante Neuausrichtung der Kantonspolizei Thurgau aufzei-

gen zu können. Mein Kommandant und der Chef der Regionalpolizei berichteten von 

insgesamt konstruktiven Gesprächen mit den Gemeindepräsidenten, jenes in Egnach in-

klusive. Sie seien auf Verständnis gestossen. Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnis-

sen unserer Bevölkerung. Diesbezüglich stimme ich Kantonsrat Gemperle zu. Sicherheit 

stellt auch einen wichtigen Standortfaktor dar. Mir war klar, dass es sich bei der Schlies-

sung von elf Polizeiposten um ein schwieriges und emotionales politisches Geschäft 

handelte, mit dem ich mir keine Lorbeeren einholen konnte. Im Wesentlichen geht es da-

rum, unsere Kantonspolizei mit den zu Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen 
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dazu zu befähigen, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen mit einer moder-

nen und flexiblen Organisation bewältigen zu können. Ich danke Kantonsrat Wiesli für 

die Auslegeordnung unseres Korps im Vergleich zu jenen anderer Kantone. Die Heraus-

forderungen bedingen, dass wir uns anpassen und weiterentwickeln. Wir müssen in ver-

schiedentlicher Hinsicht umdenken und uns neu orientieren. Dem muss auch das polizei-

liche Handeln angeglichen werden. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 

hat der Kommandant diesen Prozess in Form einer Reorganisation in die Wege geleitet. 

Die zentrale Frage lautet wie folgt: Sind wir angesichts der heutigen Herausforderungen, 

beispielsweise Internetkriminalität, Extremismus, Radikalismus oder Terrorismus, zur 

richtigen Zeit, mit den richtigen Leistungen und den richtigen Leuten am richtigen Ort? 

Es geht also nicht um den Erhalt unserer aktuellen Sicherheit, vielmehr geht es um die 

Weiterentwicklung der Sicherheit, die in unserem Kanton auch künftig hochgehalten 

werden soll. Einschneidende Veränderungen können dabei nicht vermieden werden. 

Dass diese Veränderungen nicht jeder Person innerhalb der Kantonspolizei gefallen, 

liegt auf der Hand. Aber wem, wenn nicht der Polizei, ist die Prämisse der Sicherheit das 

grösste Anliegen? Darüber hinaus stellt diese Prämisse auch die gesetzliche Basis der 

Polizeiarbeit dar. Ich bin davon überzeugt, dass die Nähe zur Bevölkerung nicht von ei-

nem leerstehenden Polizeigebäude abhängig ist. Die sichtbare Präsenz hingegen ver-

mag tatsächlich Sicherheit zu vermitteln. Eine Fahrt durch den Kanton Thurgau beweist, 

dass die Patrouillen allgegenwärtig sind. Auch unsere Untersuchungen haben aufge-

zeigt, dass sie im Notfall sehr schnell vor Ort sind. Mit dem Schwerpunktelement wird 

neu ein Instrument geschaffen, das es der Polizei ermöglicht, bei sogenannten Brenn-

punkten effizient und gezielt einzugreifen. Die Gemeinden erhalten fixe Ansprechperso-

nen auf den verbleibenden Polizeiposten. Die Vernetzung mit den Behörden und Institu-

tionen bleibt somit gewährleistet, wenn auch nicht mehr im selben Mass wie früher. Bei 

den Schliessungen handelt es sich nicht um einen überstürzten Machtentscheid meiner-

seits. Betrachtet man die Angelegenheit nüchtern, so sind sie nachvollziehbar und gut 

begründet. Weder Missachtung demokratischer Grundsätze, noch eine Art Machtgehabe 

haben mich dazu bewogen, den Entscheid vor der heutigen Diskussion zu fällen. Für das 

Fortschreiten des Projektes LYNX war es zwingend notwendig, diesen Entscheid im Ok-

tober 2018 anzugehen. Die weiteren Details und Umsetzungsarbeiten sowie die Klärung 

der Frage, wie die zukünftige Regionalpolizei in Bezug auf die Prozesse und Strukturen 

aufgestellt sein soll, waren massgeblich vom Entscheid über das Postennetz abhängig. 

Ich habe den ungeliebten Entscheid also zu jenem Zeitpunkt gefällt, um das Projekt nicht 

zu gefährden. Zu Kantonsrat Bühler: Wenn Sie die Post mit der Polizei vergleichen, le-

gen Sie Äpfel und Birnen nebeneinander. Bei der Post handelt es sich um ein Service-

Public-Unternehmen. Zu Recht hat sich Regierungsrat Schönholzer für den Erhalt der 

Poststellen eingesetzt. Die Polizei hat aber hoheitliche Aufgaben zu erfüllen. Sie verfügt 

über das Gewaltmonopol. Somit ist es taktisch notwendig, dass sich die Polizei bestmög-

lich aufstellen kann. Kantonsrat Brunner erwähnte, dass die "schwarzen Schafe" und die 
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radikalisierten Personen nicht mehr im Fokus der Polizei erscheinen würden. Diese Aus-

sage ist falsch. Ich verweise auf die Diskussion zur Interpellation Schmid. Insbesondere 

im Bereich des Radikalismus sind die Gefahrenabwehr und das Bedrohungsmanage-

ment evident wichtig. Diesbezüglich werden natürlich keine Abstriche vorgenommen. 

Administrative Angelegenheiten bescheren auch der Polizei einen steigenden Aufwand. 

Aber mit ePolice werden unsere Polizistinnen und Polizisten auch unterwegs sehr rasch 

Aufnahmen vornehmen können, während die grossen Verfahren von der Kriminalpolizei 

behandelt werden, nicht von der Regionalpolizei. Mit dem Auftragsdienst wird zudem ein 

neues Instrument für die Hauptposten geschaffen, das Befragungen übernehmen kann. 

In das Projekt LYNX, das im Rahmen eines breit abgestützten Prozesses der Kantons-

polizei sehr wohl durchdacht worden war, wurden alle diese Aspekte miteinbezogen. Ich 

bitte den Grossen Rat, die Motion nicht erheblich zu erklären.  

Diskussion - nicht weiter benützt. 

 

 

Beschlussfassung 

 

Die Motion wird mit 97:20 Stimmen nicht erheblich erklärt. 
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